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GeltungsbereichGeltungsbereich

Die VO (EG) 275/2007 ändert bzw. präzisiert die 

bestehenden VO‘s (EG) 1760/2000 und 1825/2000 im 

Wesentlichen in den Bereichen

• Geltungsbereich (Begriffsbestimmungen und Marktstufen)

• Herkunftsangaben (Formulierung und Ausnahmen)

• Chargenbildung



Wo greifen die Änderungen?Wo greifen die Änderungen?
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* Einschließlich der modifizierten Herkunftsangabe
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Bisherige ChargenbildungBisherige Chargenbildung

„schlachthofrein“



Neue Chargenbildung (Art. 4)*Neue Chargenbildung (Art. 4)*

• Fleischabschnitte

Chargenbildung wie bisher bei Hackfleisch, 

d.h. keine Beschränkung auf 1 Schlachthof, jedoch 1 Schlachtland

aber Herkunft = Geburt / Mast / Schlachtung (Art. 5 a)

• Fleischteilstücke für den Endverbraucher (Art. 4, Abs. 3)

Charge kann bis zu 3 Schlachthöfe und 3 Zerlegebetriebe 
enthalten

Sonstige Bedingungen (Homogenität, Tagesproduktion –

Ausnahme lose Ware) gelten unverändert!

*VO (EG) Nr. 275/2007



Prinzip „3+3“Prinzip „3+3“

Die Zulassungsnummern 
müssen – mit Ausnahme 
des Verkaufs von loser 
Ware (in Bedienung) 
vollständig auf Etiketten 
angegeben werden.
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